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Vubernial-^Lrlambavungen.
Z. I ? ! 9 . (2) N r . I ^ ,o5 '

C u r r e n d e
bes k. k. i l l y r i s c h e n G u b e r n i u m s . —
Zusammenfassung dcr das Institut derAusc»!«
tanten betreffenden Vorschriften. — Die das
Insti tut der Auscultanten betreffenden, aus
uerschicdenln Anlassen vnd zu virschiederen
Znlen ergangenenemz«lnen Vorschriften, wer-
den M Folge der allerhöchsten Entschließung
vom 7. Jänner i657 mit den zeitgemäßen Er-
laaccrungen in nachstehende Verordnung zuc
samwengefaßt, zur eügemeinen genauen Dar-
nachochtung bekannt gemacht. — §. L. DaS
Ins i t tu t^er Au^cultanten,st eine Pflanzschule
für Iuss>zbeamte. — §. 2. D»e Ernennung
der syslemlsirten und der überzähligen Auscul-
tanten ist der obersten Iustizstelle nach den ihr
eUhcilten besondern Weisungen überlassen.
Die oberste Iussizsselle ist m der Regel nicht ge,
bunden, dcn Calidlbatcn gerade an dem ange«
sachten (>rtc eineAuscullantelifttllc'zu verlechen,
sondern dcfugl, dieselben, so wk,t es wit d?r
Sicherst?llung sdts Unterhaltes der Binsseller
und mit ihren bisherigen Verhallmffm verein-
bürlich <si, dorthin als Aul«cultanten anzustel-
len, wohin sie am meisten passen, oder wo deren
Ausbildung am leichtesten und füglichssen er«
war tn werden kann. — §. 3. M t t Beachtung
di?ler Nucksichten können auch uncntgcldllch
dienende Auscullanten nach dem Gutachten
der untergeordneten Behörden von dcr obersten
Iussizstelle von Amt5wcgen zu alidcrn Justiz«
co!l?ßl?n übersetzt wndtn , in wclchem FaNe die-
lilben außer dcr Vergütung dcr normalmaßi-
gm Reisekosten, keinen Anspruch auf ,rgend
em wetteres Entgeld haben. — §. ä> ^uscul-
janten können auch ftlbss in der Absicht, ihre
Sprachkenntnisse zu erweitern, und sich dadurch
fur den dienst del dm Iussizcollegien der vcr-
fchttdenen Provinzen zuglc;ch brauchbar j i ,
machen, Um zml,che UebersetzMg ansuchen,
ftbald sie die nöthign Volkcn^^isse ,n dcr
Sprach?/ worm bei diesen Iusiizcollcgien die
Geschäfts verhandelt wnde i , auszuweisen ver.

mögen. Diese Uebersetzungen, rvelche auf un«
bestimmte Zelt und auch mit Beibehaltung der
Adjuten von der obersten Iusslzstelle über Gut»
achten der untergeordneten Behörde bewilliget
werden können, haben jedoch nur auf eigene
Kostender Zusteller D t a t t , und sie sönnen
auch nur über Bewilligung der obersten Justiz-
stelle und Gutachtender untern Behörden, auf
gleiche Weise den Rücktritt erlangen. —> §. 5.
Auskultanten haben u/Ner sich keinen Rang.
Neber ihre Beförderung wird ohne aller anderer
Rücksicht nur Verdienst und Fähigkeit entschei,
den. — §. 6. I n der Regel lst zur Besetzung
erledigter fpfiemisirtcr AuscultantenstcUen kein
Concurs auszuschreiben; dem obersten Gerichts,
Hofe ist jedoch vorbehalten, wenn er eS nöthig
findet, dieEoncurs-Ausschrnbung zu verfügen.
— §. 7. Bewerber um Rulcultantensteüen
müssen lhre Gesuche demjenigen Iustizcollegium
erster Instanz überrcichen, bei w?lchrm sie sss-
gestellt zu werden wünschen, und folgende B«<
lege anschließen: ") denTaufschein, oder in qe«
setzlicher Form die Ausweisung über Alter, Ge-
burtsort und S t a n d ; I») das von einer inlans
tuschen Lthranstalt ausgesttlüe ÄbscliNorlUm
über die vom Bittsteller aus sämm'lichen vor-
geschrilbenen juridischen i!lhrgcglnständen gut
bestandenen Prüfungen; Q) die Zeugnlsse über
die allfallige pracnsche Verwendunq; 1̂) die
Ausweisung über die Sprachkenntnisse, welche
der Bittsteller nebst der eigenen Muttersprache
Ibesiyt, mit der Fertigkeit »n denselben nicht nur
y<lausig sprechen, sondern auch Aufsaye enlwer«
fen zu können; e) die Wahlfäh,yknts » Dccrete
für das Elv i l - und Erimi^al« Richteramt, ober
wenigstens für eine Auicultantenstelle; l ) den
Beweis, daß des Bittstellers Unterhalt bis zur
Erlangung einer besoldeten Dienststelle durch
sein eigenes Einkommen oder durch «ine in
einer rcchtsverbindllchen Form von eil-.erdritten
Person ausgestellte Unterhaltsclklärung, zu,
reich,nd gesichert »st. Wenn der Unterhalt von
e<ner dritten Person zugesichert ist, muß da^ge-
tban werden, daß diese Person, unbeschadit dH»
Pstichten gegen vie <igen«n Fgmilienxlis.derj'
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diesem ihren Versprechen, vermöge ihrer Ver«
mögenskrafte nachkommen kann, und zugleich
die Mittel naher bezeichnetwerden, ausweichen
der Unterhalt geleitet werden soll; g) die ge,
naue Angabe, ob und welche Verwandlschafts,
oder Schwagerschafts « Verhältnisse zwischen
dem Bittsteller und etwa emem Beamten der
Stelle, bei welcher derselbe als Auscultant ein»
zutreten wünscht, oder mit einem zur Vertre-
tung der Parteien bei dieser Behörde berechtig-
ten Adoocaten bestehen. — §. 6. Jeder unbe-
d i n g t ernannte Auscultant ist bei dem I u -
fiizcollegium/ bei welchem derselbe seme Be-
stimmung erhielt, nach den bestehenden Vor»
schroten ,n E«o und Psticht zu nehmen, und
von diesem Tage an kann er seine wirkliche
Dienstzeit be-eHnen. — tz. 9. B e d l n g t —
gegen Ablegung der Prüfungen — zu Auscul»
tanten ernannte Zöglinge der Theresianlschen
Ritter-Academie oder des WlenerStadt-Eon-
victes können die verliehene Auscultanlenstelle
riur jenenfalls und nicht eher antreten, daher
auch nicht eher in Eid und Pftlcht genommen
werden, als wenn sie sich bei der obersten I u -
ssizstllle mit dem Wahlfahigkeits - Decrete für
eine Auscultantenstelle auszuweisenim Stande
sind. Hiezu ist von der obersten Iustizstelle
ein peremtorlscher Termin von ftchs Monaten
einzuräumen, welcher aus erheblichen Gründen
auf weitere drei Monate verlängert werden
kann, und nach dessen fruchtlosem Verlaufe
der Ernannte seiner Stelle und des »hm allen-
falls verliehenen Ndjutums, ohne welters für
verlustig zu erklären»lst. Diese bedingt er-*
nannten Auscultanten können ihre Dienstzeit
ebenfalls nur von dem Tage des abgelegten
Diensteides zu zahlen anfangen. — §. ! 0 .
Jene Auscultanten, welche ein Adjutum ge,
meßen, und be» ihrer Aufnahme nur die Wahl-
fahigkeit für eine Auscultantenftelle ausgewie»
sen hatten, sind bei Verlust der Stelle und
des Adjutums verpflichtet, binnen drei Jahren
von dem Tage ihrer Beeidigung sich auch nnt
dem Wahlfahigkelts » Decrete für das Civil-
und Criminal - Richteramt auszuweisen. —
§. i i . Die Auscultanten sollen -» sogleich
von ihrem EintMte in den Dienst an — auf
eme ihrer künftigen Bestimmung angemessen«
Vvt, und zu Acbciten, woraus sich ihre Anla«
gen und Kenntnisse beurtheilen lassen, verwen-
det, und wenn su von Geite ihrer Geistesga«
den, ihres Eharakters'.oder ihrcs Fleißes, für
den Dienst, sich nicht, vollkommen brauchbar
bewähren, um g.ü-schl̂ re Räihezu werden, nicht
erwarten lassen, sobald man hierüblr h»nlang'

lich« Gewißheit erlangt hat, ohne Weilers ent-
lassen werden. — §. 12. Wenn schon den
Auscultanten ohne besondere Genehmigung der
obersten Hustlzstelle ein Referat zu führen nicht
gestattet ist, und ohne Genehmigung des Ap<
pellations-Gerichtes dieselben auch als Erimi«
nal ' Inquirenten oder Votanten nicht verwen«
del werden dülfen, was nur in erwiesen»« drin«
genden und der oberstenIustlzstelle nachträglich
anzuzeigenden Fällen, und in jedem Falle nur
bei solchen Auscultanten, welche das Wahl«
fahlgseitS-Decret für das Richteramt bisiyen,
gestattet werden kann: so ,st doch nach Outbe-
finden des Amtsoorsteh«rs zu verfügen erlaubt,
dcß sie den Rathen an die Hand gehen, und
für dieselben Acten-Auszüge und Referats,
Entwürfe mlt Gelfetzung des Gutachtens über
Processe sowohl als Eurrentien ausarbeiten
dürfen. — §. ,3 . Die Auscultanten werden
nebstdem, nach srnnssin des Amtsvorssehl^s,
auch zu den ilmtsobliegenheiten der Actuare,
NalhöprotocoNlslen und Secretäre beftlwmf,
eingeübt und verwendet. — §, 1 ^ . Um
solche Rechtscandldaten zu unterstützen, deren
Erwerbung für den Iustlzdienft wegen ihrer
ausgezeichneten guten Eigenschaften ,n jed«r
Beziehung wünschenswerth seyn könnte, vl<
aber weder ein eigenes Einkommen noch tl><4
Unterstützung von iyren Angehörigen haben,
um sich wahrend eine« anfälligen Dienstlelstung
als Auscultanten bis zu» Erlangung ,inl« be,
soldlten Dienststelle anstandig erhalten zu kön-
nen, ist gestattet, die Gesuche derselben ua,
Verleihung einer Auscultantenstelle mit dem
Antrage auf Gewahrung e<nes außerovdentl -
chen Adjutums von jährlichen 20c, bis 3c>c>
Gulden vorlegen z',;dütfen, mildem, daßsol^e
Auscultanten sodann nach dem Ermessen der
obersten Iustizsttlle verwendet werden sollen, —
§. l 5 . Svssemlsirte Ausculra»ten - Ad^ ie l " ,
welche'bei einzelnen landesfürstllchen Justiz«
Collegien aus besonderen Gründen festgesetzt
wurden, werden nur von der obersten Iustizsteüe
verllchm. Dieselbe wlrd, wennbelder Gie3?,
wo das spstcmlsirtt Adjulum erledigt ist, sih
ein Auscultäni besindet, der dieser Aushilfe
bedarf, well in sciüem odcr dem Einkommen
derjenigen, welche den Unterhalts» Revers aus«
gestellt haben, eine solche Veränderung vorge-
gangen ist, daß er auf seinen zureichenden Un-
terhalt nlcht mehr rechnen kann, das Adjutum
diesem AusM^tanten, wenn aber mehrere D m f ,
tige vorhanden sind, demjenigen, der sich m
jeder Hinsicht durch gutes Benehmen vor den
Ulbrigen auszeichnet, endlich bei gleicher Dür f ,
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tigkeit und gleichen Eigenschaften dcm im
Dienste ältesten Auscultanten verleihen. ^Hic-
hti kommen auch jene Ausi-ultanten der Vtel»
le , welche ein außerordentliches Adjutum be-
ziehen, eben so in Berücksichtigung, als wenn
fie diese Unterstützung nicht genössen; indem,
wenn sie den Vorzug verdienen, ihr außeror,
dentliches Adjutum einzuzithen, und sie mit
dem svstemisirtrn zu betheilen sind. — §. 16.
Sollten bei derselben Stelle keine solche Aus»
cultanten bestehen, welche d<e!er Aushilfe zu be»
dürfen erwnsen können, d«nn »st die 3lledi»
gung der, wit dem svstemisirten Adjutum oer,
bundenen Auscultantenstellen mittelst Concurs»
Ausschreibung zu verlautbaren, und die Edic,
te auch ln der Wiener Zeltung einzuschalten,
und wenn sich keiner anmelden jollte, welcher
das Adjutum zu entbehren >m Stande wäre,
soll diese m,t Adjutum verbundene Auscultanc
tenstelle solchen Competenten verllthen werben,
welche die im §. iä be;e»chneten Eigenschaften
bfj^en. — §. 17- Der Bezug sowohl eines
ft'ssemlsirten, als außerordentlichen Adjutums
hört dann auf, und muß cingestiNt werden,
nenn der Auscultant aus and<rn Mitteln zu
einem bis zu seiner besoldeten Anstellung ge«
sicherten Einkommen gelangt, welches das Ade
jutum selbst übersteigt. — §. 18. Die Civil-
und Criminal-IustizcoNegien haben, wie bis«
her, zugleich mtt den jährlichen Nrbeltöauswti»
sen auch die uorgeschnebcncn Tabellen über di«
Verwendung der Auscultanlen vorzulegen,
und bei dieser Gelegenheit anzuzeigen : u) welche
Auscultanten durch Talente un0 Kenntnisse,
und welche durch ganz vorzüglichen Fle»ß sich
ausgezeichnet haben; K) welche aus denselben
sich noch niHt der tzlvll- und Eliminal-Rlch-
leramtllprüfung unterzogen, und welche Note
jene erlangten, die im kaufe des Jahres selbe
bestanden haben; c) .welche Werfüngungen,
ant LeM)ung auf die Fähigkeit, Ncchllichkelt,
Fleiß, ^itlllchkelt und übrige Aufführung et<
n?a fur einzelne der Auscultanten slch als noth»
wendig darstellen. Die Behörden haben ihre
Berichte u ,̂d Antrage mit Gewissenhaftigkeit,
strenger Unvanhnltchkelt und ohne einer un«
znl'gtn Milde Pla!) zu geben, zu erstatten,
danut )cne Vuscultantcn, welche keme Talente
haben, um so mehr diejenigen, welchen eS an
Flelß, Verwendung, Sltcllchkett oder 3^echt-
ichaffenhett fehlt, ln g?ho,iger Zeit enlfirnt,
und dil Aufnahme vorzüglichere^ Subjecte
nicht verhindert werde. -^, ^l?g wttd übrigens
„'.um allgemnnen Wissen angedeutet, düß nach
„dcm letzten zthnjährjgen Durchschnitte bei den

„ - ^ den Senaten des obersten Gerichtshofes in
„Wien untergeordneten landeefürstlichen Gt -
„richlsstellen jährlich ZZ Auscultanten ernannt
„wurden, und daß nur 2^besoldete spstemmaßige
„Dlenstftlatze im Conceptfache, zu welchen sie
„unmittelbar vorzurücken pftegen, sich eröffnet
„haben." — Welches in Folge herabgelangtt'N
hohen Hofkanzlei- Dccretes vom 14. J u l i
, 8 3 / , Z. I7äo2, zur allgemeinen Wissenschaft
bekannt gemacht wird. — Laibach den 17.
August l gZ / .
Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,

Gollverneur.
C a r l Graf zu W e l s p e r g , N a i t e n a «

u n d P r i m ö r , k. k. Hofrath.
Zeno G r a f v. G a u r a u ,

k. k. Gubcrnialrath.

Z. 125^. (2) aä N r . 2 ° " ° / . ^
Da die Kreisärzten - Stelle zu Adelsberg

in Krain durch die Uebcrsetzung des Kreisarz-
tes, Or. /Vv6« nach 55prol, in Erledigung ge-
kommen ist, so wird zur Bes.hung dieser, mit
einem Iahresgehalte von 600 ft. C. M . verbun-
denen Stel le, der Concurs mit dem Beisatze
ausgeschrieben, daß diejenigen, welche solche zu
erhalten wünschen, ihre documentirten Gesuche
durch ihre vorgesetzte Behörde der hiesigen Lkn»
dcsstelle bis i5- October d. I . zu überreichen,
und in denselben ihr Vaterland, Alter, Stand,
Moral i tä t , Studien, bisher geleisteten Dien-
ste und eine vollkommene Kenntniß der kraini-
schen Sprache nachzuweisen haben. — Vom
k. k. illprischen Gubernium zu Laibach am I i .
August 1837.

J o h a n n Freih. v. S c h l 0 i ß n i g ,
k. k. Gub. Secretar.

Z tav t - mw l2nvrechtllche ^t r lauldaru, :3cn.
Z . 1255. (2) N r . 6864.

E d i c t .
Von dem k. k. Stadt - und Landrechte in

Krain wird bekannt gemacht: ES jcyen vor,
diesem Gerichte auf Ansuchen deS Karl Hoff,
mann, Balthasar Hoffmann'schen Umversalcr-
ben, in die öffentliche Versteigerung des, zum
Balthasar Hoffmann'schen Verlasse gehöllqen,
am alten Markt hier m dcr Stadt 8uk. HauS-
N r . i55 gelegenen, dcm Stadlmagistrate ka»,
bach 8nd3iict. Nr.2/»6 dienstbaren, auf 6 N 7
ft. 26 kr. geschätzten Hauses gewilllgct, und zur
Vornahme 5c:selben der 2. October l. I . Vor-
mittags i n Uhr vor dicsem Gerichte bestimmt
worden. Die dießfälligen Llcitationsbedmgnlsse
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können sowohl in der dießlandrechtlichen R?gi- Z
flratur, als beimTcssamentsexecutor, D r . Pas<
chali, eingesehen und hieuon Abschriften beho»
ben werden. - > Laibach am 29. August lKZ/ .

. ^̂ ___̂  _̂_ . ^

Vermischte VcrlantbarnnZm. ^
Z. t25c). (1) ^

WkuserverAmtf. ^
Das Patidcnthaus Nr. 67 nebst ^

Garten, dann das Pattdent- und .
Eckhaus Nr. 98, ebenfalls nebst dem ^
Garten, in der S l . Floriansgasse, ist .
gegen sehr b i l l ige Bedlngnisse ^
aus freier Hand zu verkaufen. Das '
Nähere erfährt man bum Hauseigen- ^
thümer. ^^^__^_ -
Z. l33<). (2) '

Eine überführte aber vollkommen
wohl erhaltene Kalesche, mit allen zur
Reise nöthigen Requisiten versehen, ^
ist um billigen Pre.is zu verkaufen,
und zu sehen in der Stadt Nr. 2 ^ ,
wo auch im zwntm Stocke das Wettere
zu erfahren ist.

Z. I2ä6. (2)
Eine Beamtensfrau wünscht

zwei Knaben in Kost und Quartier
zu nehmen, bei welcher die Aeltern
auf gute Bildung und Reinlichkeit
rechnen können. Das Nähere ist auf
dem Schulplatze gegenüber, Haus-
Nr . 288 im zweiten Stock zu erfahren.

Z. 125l. (2)
Unterzeichnete empfiehlt sich für

den kommenden Markt, wie auch für
die Folge mit den modernsten, unmittel-

, dar aus Wien erhaltenenHüten,Häub-
chen, Blumen, Bändern und andern
Mode-Putzwaaren. Auch übernimmt
siezumöglchst billigen Preisen Bestel-
lungen auf alle weiblichen Mode-
Putzacdciten und das Waschen dersel-
den. Wohnhaft, auf dem Marktplätze
Haus-Nr. 62 im ersten Stock.

Magda lena Zurha leg .

Z. 1256. (2)

Nienft Anerbiethen.
Ein lediger Mann in den besten

Jahren, welcher schon durch mehrere
Jahre auf bedeutenden Herrschaf-
ten in Kram als Verwalter und
Grundbuchsführer (in welch letzterer
Eigenschaft er geprüft und beeidet ist)
in Diensten stand, wünscht in gleicher
Eigenschaft ein Unterkommen, und
kann nach Belieben den Dienst auch
sogleich antreten. Nähere Auskunft
hierüber ertheilt mündlich oder auf
portofreie Briefe auch schriftlich das
Laibacher Zeittmgs - Comptoir.

Wiener - und Tr lester

Notto-Oolleetur
ist sett 6. d. M . am deutschen Platz Nr . 2o3

eröffnet.
Gleichzeitig gebe mir die Ehrs,

den?. 1'.Herren Honorationen aus
dem Lande zu nnnonciren, daß ich zu«
gleich sonstige Geschäfte und Com-
nnsslonen übernehme, als: Grund-
buchsführungen, Rechnungs- Revi-
sionen, Liquidationen und andere.
Nentgeschäfte.

Franz Supan,
k. k. lo t to- Cullectan?,

Z. 1229. (2)

Anempfeh lung .
Dec ergebenst Geftuigte gibt fich dn ßhre

! hiermit anzujagen, daß er scine bisherig? Woh-
. nung im N. v. Pagltaru^pschen Gartenhause
' in Unter-Schischka verlassen und zu Michaeli
' d. I . das Gewölb im Hause des Herrn W u -
' t tder, in der Elephantengasse Nr . i ö , beziehen
^ wird, wohin ftine verehrten Oönner mit ihren
: Bessellun,ql,n sich zu verwenden belieben.
. Er w i rd , rvie bisher, unablässig bemüht

seyn, sich durch accurate und billige Bedienung
das erwöge«'? Vertrauen erhalten zu suchen,

^ und bi t t l t 'um fernern qenei>ue« Zusuruct.
PMilhelm Wetge.

. Mannekleldermacher.
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Gubernial- Verlautbarungen.
Z.,223. ( I ) N r . " " " / , 5 l °

C i r c u l a t e
des k. k. i l l y r i s c h e n Landes - G u b e r -
n i u m s . — Ueber die Behandlung der am ! .
August d. I . in dcr S e r i ^ ^ I i verlosten böh-
nusch - standischen Aerarial- Obligationen zu ^ ,
5 und zu 3 l/2 Percent. -^ I n Folge eines
hohen Hofkammcr» Präsidial, Schreibens vom
2. Aug. l. I . , Z. /4609, wird Nachstehendes zur
öffentlichen Kenntniß gebracht: §. l . Die fünf»
pcrcentigcn böhmlsch>ständ,schen Äerarial-Obli-
gationcn, welche in die am 1. August d. I .
verloste Serie ^ 3 , , von Nummer iää?3ä bis
emschlleßig Nummar :^5/,7 7 eingetheilt f ind,
rverden an die Gläubiger im Ncnnwcrthe des
Eavn^ls bar m Conv. Münze zurückbezahlt,
dagegen die in dieser Serie begriffenen Obltga«
t'onen zu Vier und zu Drei und Emhalb Per-
cent nach den Bestimmungen deS al!c< höchsten
P^lcnies vom 2 i . März , 6 l 8 gegen neue Mlt
Vier und Drei und Einhalb Percent in Eonv.
Münze verzinsliche Staalsschulduetschrcibungen
umgewechselt. — §. 2. Dle Auszahlung der
verlosten fünfperccntigen Capitalien bcgmnt am
, . October d. I . von der böhmisch'standischen
Aeranal, Credits« Easse in Prag, bei welcher
daher d,e verlosten Obligationen tinzureichen
sm^. — M i t der Zurückzahlung des Capitals
werden zugleich die darauf haftenden Interessen,
lmd zwar bls l . August d. I . zu Zwei und Ein«
halb Percent in W . W . , für dle Monate
August und September d. I . hingegen dle ur-
sprünglichen Z'm^n zu Fünf vom Hundert m
Conu. Münze berichtiget. — Bei ObligatloMn,
auf welchen ein Beschlag, ein Verboth odcr
sonst cine Vormerkung haftet, ist vor der Capi-
tals-Auszahlung von der Behörde, welche den.
Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung
verfügt hat, deren Aufhebung zu bewirken. —
h. b. Bel der Capitals-'Auszahlung von Obli-
gationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klö-
ster, St i f tungen, öffentliche Institute und an-
dere Körperschaften lauten, finden jene Vor-
schriften lhre Anwendung, welche bei der Ums
schreidung von derlei Obligationen befolgt wer«
den müssen. — §. ß. Die Umwechslung der
m dle Verlosung gefallenen böhmischstandischen
Aeranal-Obligationenjzu Vier, dann zu Drei
und Emhalb Percent gegen neue Staatsschuld^
Werschrelbungen geschieht gleichfalls dei der böh-
Mlsch-standischen Acrarlal-Creditscasse in Prag.
^ - §. 7. Die Zmsen der neuen Schuldvcr.-
schreibungen in Conventions - Münze laufen

vom z. August i 6 3 / , und die bis dahin aus-
ständigen Interessen in Wiener Wahrung von
älteren Schuldbriefen werden bei der Umwechs-
lung der Obligationen berichtiget. — §. 8. Den
Besitzern solcher Obligationen, deren Verzin-
sung auf eine andere Crcdttscasse übertragen lst,
steht eb frei, die Capitals« Auszahlung und be«
ziehungswclse die Obllgatlons-Umwechslung bel
der böhmisch-ständischen Aeranal-Eredltscasse
odcr bei jcncr Creditscasse zu erhalten, wo sie
bisher die Zinsen bezogen haben. I m letzteren
Falle haben sie d,e verlosten Obligationen bei
der Casse einzureichen, aus welcher sie bisher
die Zinsen erhoben haben. — Laibach am 16.
August 1837.
Joseph Camillo Freiherr v. Schmidburg,

Gouverneur.
C a r l Graf zu W c l i p e r g , R a i t e n a u

und P r i m ö r , k. k. Hofralh.
Zeno Graf v. S ä u r au,

k. k. Gubcrnialralh.

Z. 1267. ( l ) N r . , 9 :04 .
E u r r e n d e

des k. k. i l lpv»schel^ G u b e r n i u m s . —
Bestimmung der Vermögens-Freizügigkeit zwi-
schen den kals. österreichischen und königl. Han-
nover schen Staaten. — Nachdem die kaiserlich
österreichische Regierung einerseits, und die kö»
niglich hannoverische Negierung anderseits sich,
dahin vereinbart haben, daß/ wie solches bc?
reits zu Folge des Artikels zg der deutschen Bun-
desarte vom 6. Juni i 6 i 5 und des Beschlusses
der deutschen Bundes - Versammlung vom 23.
Juni 1817 in Rücksicht auf Vermögens» Expor»
tationen aus den zum deutschen Bunde gehören-
den kaiserlich österreichischen Landern, und um-
gekehrt der Fall ist, der Abschoß und das M -
fah'rtsgeld (oder Abzugs-Necht) zwischen den
beidersntigen Staaten überhaupt aufgehoben
werden soll, so sind dieselben über folgende Be»
stimmungen übereingekommen: i ) Bei keiner
Vermögens,Ausführung, aus den nicht zum
deutschen Bunde gehörigen kaiserlich österreichi-
schen Staaten und Landen in die königlich han-
nover'schcn Lande, und aus den letzten in jene/
es mag nun diese Ausführung durch Auswande-
rung, Erbschaft, oder Legat, oder Brautschatz,
oder Schenkung oder aufandere Art veran-
laßt werden, ist eine Nachsteuer ( Abschoß,
ßn^Lila !ieloäit,2ri2) oder Abfahrtsgeld, (Aus«
wanderungs-Steuer, 6on8U5 elni^rationiä) zu
erheben. Ausgenommen sind diejenigen Abga-
ben, welche mit einem Erbschaftsanfall, Legat,

(Z. Amts-Blatt Nr. no d. 14.. September 1837.) 2
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Verkauf u. s. w. verbunden sind, und ohne
Unterschied, ob das Vermögen im Lande bleibt
oder hmatlsgezogen wi rd / ob der neue Besitzer
ein Inländer oder Ausländer ,st, in den bei-
derseitigen Staaten etwa entrichtet werden müs.
sen, w,e z. B . Stämpelabgabcn, Erbschaft^«
steuer, Zollabgaben u. dgl. 2) Die vorstehend
festgesetzte Freizügigkeit soll nicht allem auf die»
jenigcn Abschoß - Abgaben und Adfalmsgelder
fich erstrecken, welche einen Theil des öffentlichen
Einkommens ausmachen/ sondern auch auf die«
jenlgen, welche seither durch Städte, Gericht-
Herrschaften, Eorporatlvnen, Gemeinden oder
Individuen erhoben worden sind. Hlevon ma-
chen jedoch diejenigen Fälle, in denen Vermö«
Zensausführungen aus Ungarn und Sieben-
bürgen in die hannoverischen Lande, und umge«
kehrt aus diesen m jene Staaten ^cat t fm»
den, in so ferne eine Ausnahme, als hierbei den
Eorporanonen und Privatpersonen, die ihl^en
klwa zustehenden Abzugsrechte ausdrücklich vor«
behalten bleiben. 3) D>e ln be»dcn vorstehen-
den Artikeln bestimmte Freizügigkeit soll sich nur
ouf das auszuführende Vermögen beziehen. Es
bleiben demnach ungeachtet dieses Uedereinkom,
mens diejenigen kaiserlich österreichischen und
tömgltch hannoverischen Gesetze m K ra f t , und
es sollen diejenigen gesetzlichen Gebühren entr,ch«
ict werden, welche die Person des Auswandern-
Den, seine persönlichen Pflichten und seine Ver,
pftlchtung zum Kriegsdienste betreffen. Auch
soll in Zukunft keine der hohen conlrahirenden
Regierungen in Ansehung aller jener Gegen-
stande, welche die Pstlcht zu Kriegsdiensten und
andern persönlichen Verpflichtungen des Ausc
wandernden betreffen, in der Gesetzgebung für
ihre respectively Staaten durch gegenwärtige
Ueberemkunft auf lrgend eine Welse beschränkt
seyn. 4) Die Wirksamkeit dieser Uebereinkunft
hat vom 20. Ma i d. I . an , als dem Zeitpuncte
des Abschlusses derselben, zu beginnen. — Die«
se hohe Uebereinkunft wird zu Folge hohen Hof«
kanzleldecretes vom 17. I u l l l. I . , Z . 17601,
zur öffentlichen Kenntniß gebracht. - - Laibach
am 19. August 1637.
Joseph Camilla Freiherr v. Schmidburg,

Landes-Gouverneur.
C a r l Graf zu W e l s p e r g , R a i t e n a u

und P r i m ö r , k. k. Hofrath.
J o h a n n Gchneb i t z ,

k. k. Gub. Rath.

Z. 1263. (1) N r . - ° " ° / 2 4 ^
C u r r e n d e

des k. k. i l l y r i s c h e n G u b e r n i u m s . - "
Bestimmung des Postrittgeldes in Ungarn vom

i . September «63/ angefangen. — Die hohe
k. k. allgemeine Hofkammer hat im Einvere
stänonisse mit der königl. ungarischen Hofkanz«
lei das Possrittgeld in Ungarn für em Pferd
und eme einfache Poststation, vom 1. September
1L37 angefangen/von 5oKrcuzer auf^6 Kreu»
zer öono. Münze herabzusehetl befunden. —
Hiernach wurde auch die Geb^ ' für cmen ge»
deckten Wagen auf die Hälfte, und für einen
offenen Wagen auf ein Vierthcil des Pustmi«
geldes von einem Pferde festgesetzt. — Rück-
sichtlich des Schmier-und Postillons Trinkgeldes
hat es jedoch bei dem dermahligen Ausmaße zu
verbleiben. — Welches in Folge heradgelcmg-
ten hohen Hofkammer, Decretes vom iy . Au-
gust l. I . , Zahl36009, zur allgemeinen Kennt,
luß gebracht n?ird. — Lalbach den I » . August
i ö ) 7 .

Joseph Camilla Freiherr v. Schmidburg,
Gouverneur.

C a r l Graf zu W e l s p e r g , N a i t e n a u
und P r i m ö r , k. k. Hofrath.

J o s e p h W a g n e r ,
k. k. Gub. Rath.

Z . 1253. (1) N r . 20146.
E u r r e n d e

des k.k. i n n e r , österr. A p p e l l a t i o n s «
Ger i ch tes . — Die großherzoglich hessische
Negierung hat laut eines dem obersten Gerichts-
hofe durch Note der f. k. geheimen Haus-,
Hof- und Staatskanzlei vom 9. Juni 48)7
mitgetheilten Promcmoria des großherzoglicheri
hessischen Geschäftsträgers die Einrichiutig ge»
troffen, daß für die Provinz Nhcinhesscn die
Verhandlungen mit ausländischen Behörden
über die Zustellung der Gerichtsacten an I n -
und Ausländer von dem großherzoglichcn Ge,
neral , Staats - Procuratur zu Mainz besorgl
werden. — Dieser wird die Zustellung der m
Rheinhessen ausgefertigten Gerichtsurkundcn
mittelst directer Eorrespondenz mit den auswär,
tigen Gerichtsbehörden bewirken; dagegen wer-
den die für Einwohner der Provinz Nhemhci«
sen bestimmten, von ausländischen Behörden
herrührenden gerichtlichen Urkunden in Zukunft
an den großherzoglich hessischen General-Staais-
Procurator zu Mainz zu übersenden seyn. —
Für die Provinzen Starkcnburg und Obelhes-
sen werden die großherzoglichen Hofgerichtc zu
Darmstadt und Gießen auch künftig das Distel-
lungsgeschäft besorgen. — Diese Verfügungen
werden sämmtlichen untergeordneten Gerichts«
bchörden in Gemaßheir des höchsten Hofdecrels
des k. k. obersten Gerichtshofes vom 18. Ju l i
16)7, Hofzahl/4l62, und mtt Beziehung auf
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dasHofdecretvom 19. Juni »819, Zahl ,571
der Justiz - Gesetzsammlung/ zur Wissenschaft
und Nachachtung in vorkommenden Fällen bee
kannt gemacht. — Klagenfurt am 5. August
5b37.

Freyherr v. Sterneck,
Präsident.

v o n U n t e r r i c h t e r ,
Vice-Präsident.

Leon ha rd Schc rau tz ,
k. k. Hofrath.

Z. 126/;. (1) Nr . »0245.
C o n c u r s - A u s s c h r e i b u n g .

Laut desDecrctes der hohen k. k. allgemei-
nen Hofkammer vom 12.August l . I . , Z 35l37,
haben Seine k. k. Majestät mit allerhöchster
Entschließung vom 4. August l. I . dlc Vermeh-
rung des bisherigen Personal« und Besoldungs«
Standes beim Klagenfurier Camera! » und
Kl'cgs - Zahlamce um einen Casse - Officier,
mttdem Gehalte jähtlicher sechshundert Gulden
C. M . allergnädigft zu genehmigen geruht. —
Es werden demnach diejenigen Individuen, wel»
che dicse mit dem Gehalte von ttoo fi. verbun»
denc erste Casse «Offlciersstelle, oder im Falle
der Gradualvorrückung, die Mlt einem Gehalte
von boo fi. verbundene zweite, oder endlich die
mu dcm Gehalte von / ^ 0 fi» verbundene dritte
lcl̂ le Cassc-Off,ciersstcllc zu erhalten wünschen,
hiemit aufgefordert, ihre gchörig documcntncen
Gesuche bis 25. October l. I . ,m Wege ihrer
vorgesetzten Stellen bei dlisem Gudernium zu
überreichen, und in diesen Gesuchen insbeson-
dere anzuführen, ob sie mit cmem Beamten des
erwähnten Zahlamtes vern 5. dt oder verschwa«
gen find. Uebrigens wird bemerkt, daß, da drm
zweiten mit dem Gehalte von 5o« si. zu bethe»,
lenden Caffc-Ossicicr die Besorgung der Krie^s-
casse-Geschafte zu überlassen lss, bei der Beset,
zung des dießfalllgen Dlenstpostens nur jene
kompetenten berücksichtigt werden können, wel,
cbc fich der vorgeschriebenen Prüfung für die
bezüglichen Cassegejchäfle unterzogen haben. —
.̂alhach am 3. September 1837.

Johann Freih. v. Schloißnig,
k. k. Gub. Sccretär.

K lav t . unV lanvrerhtliche Verlautbarungen.
3- 1266. s i ) Nr . 6766.

Von dem k. k. S tad t - und Landrcchte in
Kram rv;vd bekannt gemacht: ES sey von die-
sem Gerichte auf Ansuchen des Johann Aussen-
cgg durch Nr. Homann, wider Elisabeth Ho-
mann, puliclo 12^2 st, c. 5. c. ;n die öffent-

liche Versteigerung des, dem Exequirten geho,
rlgen, auf ̂ 636 ft. ZL'/« kr. geschätzten , 2 Zu»
kirchengült zu Nadmannsoorf lm ^aidacher Krei«
se gewilligct, und hlezu drei Termine, und
zwar auf den 27. November, auf den 16. De-
cember l. I , und 22. Jänner k. I . , jedesmahl
um 10 Uhr Vormittags vor diesem k. k. Stadt-
und Landrcchte mit dem Beisätze bestimmt wor-
den, daß, wenn diese Gült weder bei der er«
flcn noch zweiten Feilbierhungstagsatzung um
den Schatzutigsbettag odcr darüber an Mann
gebracht werden könnte, selbe beider dritten
auch unter dem Schatzungsbetrage hmtangege,
den werden würde. Wo übrigens den Kaufiu»
stigcn frei steht, die dleßfälllgcn Licitationsbe?
dinglusse, wie auch die Schätzung in der dicß-
landrechtlichen Registratur zu den gewöhnlichen
Amtsstunden oder bei dem C'xecuiwnsführer
einzusehen und Abschriften davon zu verlangen.
— Laibach am 29. August 1L37.

Aennliche Verlautbarungen.
Z. 1271. ( l ) N r . 57^6.

V e r l a u t b a r u n g .
Gemäß hoher Gubernial, Verfügung vom

l o . v. M . , Z. 18733, wird am 19. d. M . um
z i Uhr bei dem gefertigten Magistrate dic Mi«
nucnds - ^icitatlon für die Beschotterung der
Straße, von der Raanbrücke bls zum Hause
Nr . 17 in der Vorstadt Gradiscda, und jener
durch das so genannte Wciberthal vorgenom«
men, und dabei als Ausrufsorcis für die erstere
Strecke der Betrag mit 266 fi. l 5 kr., und für
die letztere mit 212 fi. 36 kr. angenommen
werden. — Stadtmagistrat Laibach am 6. Scp«
tember 1L37.

L i l i t a t i 0 ns - A n k ü l id i gun g.
Den 22. September l. I . wird in der

k. k. Militär-Verftsiegsmagazins-Kanjlel all«
hier, das Waschen und Flicken der ararlschcn
Betlfournlturen für das Mllitarjahr i636 »m
öffentlichen Licitationswege behandelt und an
den Mindestbicthenden mtt Vorbehalt der Hä-
hern Bestätigung hintangegebcn werden. —
Wozu sämmtliche Untevnehmungsfahlge unter
dcm Beifügen gcladen weiden, daß die zur Ei»
cherhelt des k. k. Aerars zu erlegende Caution m
500 ft. C. M . bestehe, die Licitationsbcdingnisse
ader zu den gewöhnlichen Amtbstundcli allhier

l eingesehen werden können, und daß fcrners ohne
Ellag der Caution Niemand^ zu der Verhand-
lung zugelassen wird. — Laibach den l « . Sep-
tember 1627.
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Z. l262. ( l) «a Nr. ,,225 VI.

As S824, ss
« . . . ^ ! > 3 ^

Kundmachung.
Bonder k. k. Cameras, Bezirks-Verwal,

lung in Görz wird hlemit bekannt gemacht,
daß der Bezug der allgemeinen Verzehrungs,
fteucr von den nachbenannten Steuerobjecten
auf das Verwaltungsjahr i 836 , jedoch unter
Vorbehalt der wechselseitigen Vertragsaufkün,
dlgung drei Monate vor Ablauf des Pacht,

jahres auch auf die Dauer eines weiter« Jahres
unter der gleichen Bedingung versseigerungs-
weise in Pacht aufgebothen, und dle dießfallige
mündliche Versteigerung, bei welcher auch mit
dem Vadium belegte schriftliche Offerte über,
reicht werden können, wenn es die Pachtlussi«
gen nicht vorziehen, solche schon den Tag vor,
her der Behörde, bei welcher die Versteigerung
qcfchieht, zu übergeben, an den nachbenannten
Tagen und Orten werde abgehalten werden.

AusrufspreiS f. » Iahr v.

I m politischen Für die Taadcr Behörde
- " K?, welcher die most, Maische Zlllsch -

Bezirke Hauptgemeinde Versteigerung Versicherung dann Obst-
geschleht most

l st. ! k r . ^s i . , k c .

« . . ^ , , , , ,. '25. September K.K.Bez i rks ,
Genosetsch . für sämmtliche 16)7 Vormlt. Commissariat 7210 — 99a —

tags Adelsberg^

Adelsberg?
Hrasche j 6675 — 970 -

^ .26. September
Adelsberg ^ ^ ) 18Z7 Vormil- dito

Koschana^ " g s ^ ^ ^ ^

Petellne / !
S lav ina i !

Den zehnten Theil des Ausrufsprejscs
haben die mündlichen licitanten vor dcr Ver,
fikigerung als Vadium zu erlegen, die schrifr»
lichen Offerte aber würden, wenn sie nicht mit
dem 10 F Vadium belegtsind, unberücksichtigt
blnben müssen. Die übrigen Pachtbedingnisse

können sowohl bei dieser Camcralbezirks,V?r:
walcung als bei sä. ntlichen Gefallenwach,Un-
ter-Insuectoren in Il lyrien und dem Küssen-
,lande eingesehen werden. — K. K. Eamcral-
bezivks« Verwaltung Görz am 6. September
1837.

Z. i 2 6 i . ( ! ) N r . 10981.
E d i c t .

Von dem k. k. Verwaltungsamte zu Land.
siraß wird hiemit bekannt gemacht, daß am 25.
September l. I . Vormittags um 9 Uhr eine
öffentliche Versteigerung zur Verpachtung der,
dcr Staatsherrschaft Landstraß gehörigen Vieh-
mauth zu Landstraß, auf sechs nach einander
folgende Jahre, nämlich: vom z. November
,637 bis letzten October 184Z/ in dcr Amts-
fanzlel zu Landstraß werde abgehalten werden,
nwsclbst^die Bedingnisse eingesehen werden kön-
nen. — Landstraß am ic>. September 16Z7.

vermischte Verlautbarungen.
Z. 1272. ( l )

Licitations-Nachricht.
Montag den 18. und den darauf folgen-

den Tag werden »m Hause Nr . z i hinter der
Franziskaner-Kirche verschiedene Zimmerein,
richtungen, dann Haus- und Kuchelgerath-
schaften, »m Luitationswege gegen gleich bare
Bezahlung verkauft.

Wozu. die höflichste Einladung gemacht
wi d.

Lalbach am n . September 1637. .


